
 

 

 

 
 

 
 

 

Im Mai geht man über die Felder. 

Man sieht sich die Pflanzen an.  

Das Land-Wirtschafts-Amt Zollernalbkreis bietet im Mai Felderbegehungen an. 

Bei den Felderbegehungen kann man die Felder anschauen. 

Dabei geht es um die Pflanzen auf den Feldern. 

Und es geht um das Wetter. 

Wie ist das Wetter für die Pflanzen? 

Und wie kann man die Pflanzen gut pflegen? 

Das sind Fragen bei den Felderbegehungen. 

Es hat endlich geregnet. 

Aber in manchen Orten hat es mehr geregnet als in anderen Orten. 

Vorher war es sehr lange trocken. 

Das war ein Problem für die Landwirtschaft. 

Es war auch ein Problem für viele Pflanzen. 

Tagsüber war es sehr heiß. 

Nachts war es sehr kalt. 

Deshalb sind die Pflanzen nicht gut gewachsen. 

Man will die Bestände genau ansehen. 

Dafür gibt es 3 Felderbegehungen. 

Die erste Felder-Begehung ist in Haigerloch-Gruol. 

Das ist am Dienstag, 12. Mai 2026, um 19.30 Uhr abends. 

Der Treff-Punkt ist in Richtung Weildorf. 

Man muss in den ersten Feld-Weg links abbiegen. 

 

Die zweite Felder-Begehung ist in Rosenfeld-Täbingen. 

Das ist am Dienstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr abends. 

Der Treff-Punkt ist bei dem Demo-Betrieb von Christoph Wachendorfer. 

Die Adresse ist: Gößlinger Straße 12. 
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Die dritte Felder-Begehung ist in Burladingen-Ringingen. 

Das ist am Mittwoch, 20. Mai, um 19.30 Uhr abends. 

Der Treff-Punkt ist der Friedhofsparkplatz. 

Alle interessierten Landwirte und Landwirtinnen können mitmachen. 

Sie können vor Ort miteinander reden. 

Und sie können über aktuelle Themen reden. 

 

Die Felderbegehungen sind eine Fort-Bildung. 

Die Fort-Bildung dauert 2 Stunden. 

Die Fort-Bildung ist zum Thema Pflanzen-Schutz-Sach-Kunde. 

Das steht im Pflanzen-Schutz-Gesetz. 

 

Teilnehmende bekommen ein Schreiben. 

Das Schreiben zeigt: 

Sie haben bei der Fort-Bildung mitgemacht. 

 

Sie müssen sich nicht anmelden. 

Sie haben Fragen? 

Dann können Sie dem Land-Wirtschafts-Amt eine E-Mail schreiben. 

Die E-Mail-Adresse ist: 

landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de 


